
381 der Beila,gen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP . 

Bericht· 

des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (322 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem die Rechts~ 

anwaltsordnung geändert wird 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkennt
nis vom 29. Juni 1976, G 39/75-14, V 34-411 
75-14, das Gesetzesprüfungsverfahren hinsichtlich 
des§ 26 Abs. 2 und 3 der Rechtsanwaltsordnung 
und der Worte "die Feststellung der Beiträge der 
Mitglieder" im § 27 Abs. 1. Buchstabe d der 
Rechtsanwaltsordnung mit der Begründung ein
gestellt, daß diese Bestimmungen wegen der darin 
enthaltenen formalgesetzlichen Ermächtigungen 
nicht dem Art. 18 Ahs. 2 des Bundes-Verfassungs
gesetzes entsprechen und sie .daher durt;h das 
neu·erliche Vollwirksamwerden des Bundes-Ver
fassungsgesetzes am 19. pezember 1945 derogiert 
worden sind, 'sodtaß sie seDtdies.em Zei!ipunkt nicht 
mehr dem Rechtsbestand angehören. 

Der Verfassungsgerichtshof hat ferner mit die
sem Erkenntnis unter anderem einige auf den 
erwähnten Gesetzesstellen beruihendeBestim
mungen der Geschäftsordnung, der Geschäftsver
teilung ,der Rechtsanwaltskammer für Wien, 
Niederösterreich und das Burgenland sowie deren 
Beitragsordnungen für die Jahre 1972, 1973 und 
1974 mangels ausreich.ender gesetzlicher Grund
lage als gesetzwidrig aufgehoben. Diese Aufhebun
gen treten mit Ablauf des 29. Dezember 1976 
in Kraft. 

Elisabeth Schmidt 
Berichterstatter 

Die gegenständliche Regierungsvorlage hat 
nunmehr das Ziel, ,diesem Erkenntnis des Ver
fassungs gerichts hofes Rechnung zu tragen und 
den Rechtsanwaltskammern eine entsprechende 
gesetzliche . Grundlage in diesen Bereichen zu 
geben. 

Der Justizausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 23. No
vember 1976 der Vorberatung unterzogen. An 
der Debatte beteiligten sich ;tußer dem Bericht
erstatter die Abgeofldneten Dr.E r mac 0 r a, 
Dr. B 1 e n k, Dkfm .. DDr. K ö n i g und B 1 e c h a, 
der Ausschußobmann Abgeordneter Z e i 11 i n~ 
ger sowie der Bundesminister für Justiz Doktor 
B rod a. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs
vorlage unter Berücksichtigung eines gemeinsamen 
Abänderungsantrages der Abgeol'dneten B 1 el 
eh a, Z e i 11 i n ger und Dkfm. ,DDr. K ön i g 
zu § 27 Ahs. 2 und 3 teils einstimmig, teils mit 
Mehrheit angenommen. Der Abänderungsantrag 
des Abgeordneten Ze i lli n ge r hingegen fand 
keine Mehrheit. . 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Justiz
.ausschuß somit. den A n t r. a g, der Nationalrat. / 
wolle dem a ng e s chI 0 s sen enGe set z_· . 
e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
ertei·len. . 

Wien, 1976 1123 

Zeillinger 
Obmann 
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2 381 der Beilagen 

.;. 
Bundesgesetz vom XXXXXX~?,XX, 

mit dem die Rechtsanwaltsordnung geandert 
wird 

Der Nationalrat hat ,beschlossen: 

Artikel I 

Die Rechtsanw:altsordnung vom 6. JuLi 1868, 
RGBI. Nr. 96, zuletzt geändert ,durch das Bun
desgesetz BGBI. Nr. 497/1974, wird wie folgt 
geändert: 

1. Der § 26 hat zu lauten: 
,,§ 26. Der Ausschuß besteht in Rechtsanwalts

kammern, in deren Liste am 31. Dezember des 
der Wahl, :des AU5schusses vorang~gangenen 
Kalenderjahrs nicht mehr als 100 Rechtsanwälte 
eingetragen sind, aus 8 Mitgli~de~n, mit 1~1 :bis 
200 Rechtsanwälten aus 10 MitgLiedern, mit 201 
bis 500' Rechtsanwälten aus 15 Mi,tgliedern und 
mit mehr als 500 Rechtsanwälten aus 30 Mit
gliedern. Der Präsident und ,die Präsidenten
Stellvertreter sind MitgLieder ,des Ausschusses. 

Besteht der Aussmuß aus mindestens 10 Mit
gliedern, so sind ,die im § 28 Abs. 1 Buch
staben b, d, f, g und i :aufgezählten Aufgaben, 
ferner ,die Aufsicht über Rechtsanwälte und 
Rechtsanwaltsanwärter, die Bestellung von 
Rechtsanwälten nach § 45 Abs. 2 bis 4 some die 
Zuerkennung von Leistungen aus der Versor
gungseinrichtung in Abteilungen zu erledig~n. 
Die Abteilungen bestehen aus 5 Ausschußml1:
gliedern. Der Ausschuß hat die Abteilungen 
zusammenzusetzen und die Geschäfte unter die 
Abteilungen zu vertei:len. 

Im Ausschuß und in den Abteitungen führen 
der Präsident, ein Präsidenten-Stellvel'treter oder 
das an Lebensjahren älteste Mitglied den Vor
sitz. 

Der AussmußunddLe Abteilungen entscheiden 
mit einf.acher Mehrheit. Der Vorsitzende hat nur 
bei Stimmengleichheit ein Stimmrecht. Zur Be
schlußfassung ,des Ausschusses und der Ahteilun
gen ist jeweils die Anwesenheit von mindestens 
der Hälfte ihrer Mitglieder erforderlich. 

Gegen ,den Beschluß einer Abtei!lung kann 
binnen 14 Tagen nach Zustellun.g des Beschlusses 

Vorstellung erhoben werden; über dieseent
scheidet der Ausschuß." 

2. Die Abs. 1 bis 3 ,des § 27 haben zu lauten: 

"Der Plenar'versammlung sind folgende An
gelegenheiten zugew~esen: 

a) die Fests~ung ihrer Geschäftsordnung 
und ,der des Ausschusses sowie der Satzung 
der Versol'lgungseinl1ichtung; 

b)die Wahl ,des Präsidenten, der Präsidenten
Stellvertreter und der Mkgliederdes Aus
schusses ,der Kammer sowie der dem Rechts
anwaltsstand angehöl1ig,en PrÜ'Dungskom
missäre zur Rechtsanwahsprüfung; 

c) die Festsetzung der Ausgahen der Kammer 
für humanitäre Standeszwecke, soweit diese 
üherdie nach ,den §§ 49 und 50 vorgesehe
nen Leistungen aus der Versorgung,seinridl
tung h~nausgehen, wobei auf die Wlirtscha.~t
tiche Leistungsfähigkeit der KammermIt
glieder BedaCht zu nehmen ist; , 

d) die Festsetzung der Jahresbeiträge ' der 
Kammermitglieder zur Bestreitung der 
Verwalwngs3luslagen ,der Kammer und der 
Beiträge der Kammermitglieder zur Dek
kung der AusgaJben im Sinn des Buch
staben c; 

e) der Voransch1a.g der Binnahmen urtd 
Ausgaben 50wie die Prüfung und Genehmi
gung ,der Redlllungen der Kammer; 

f) die Anträge auf Änderung der Sprengel 
bestehender' und Bi,ldung neuer Rechts
anwaltskammern. 

Die Beiträge nach Buchstabe d sind für alle 
Kammermit~ieder gleich hoch zu bemessen; sie 
können in berücksichtigung-swül'!digen Fällen ge
stundet oder nadlgesehen werden. In Rechts
anwaltskammern, in denen es wegen besonders 
großer Unterschiede in der wirtschaftlichen Lei
stungsfähigkeit der einzelnen Kammermitglieder 
erforderlich ist, hat die Beitragsordnung zu be
stimmen, daß die Höhe der Beiträge nach Maß
gabe des personellen Umfanges oder der Ertrags
lage 'der Kanzlei abgestuft wird. Die Beiträge 
können durch den Ausschuß in berücksichtigungs
würdigen Fällen gestundet oder nachgesehen 
wel'den. 
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In der Plenarversa.mmlung führen der Präsi
dent und in seiner Verhinderung ein Präsidenten
Ste1lvertreter, bei deren Verhinderung das an 
Lebensjahren älteste anwesende Mitglied des Aus
schusses den Vorsitz. Ist auch kein Mitglied des 
Ausschusses anwesend, führt das an Lebensjahren 
älteste anwesende· Mitglied der Plenarversamm
lung den Vorsitz." 

3. Die bisherigen Abs. 2 und 3 des § 27 wer
den zu Abs. 4 und 5. 

Artikel 11 

Der Art. VI des Gesetzes vom 16. November 
1906, RGBl. Nr. 223, wird aufgehoben. 

ArtikellII 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem 1. De
zember 1976 in Kraft. 

(2) Soferndet Ausschuß einet Rechtsanwalts
kammer nicht bereits aus der im § 26 Abs. 1 der 
Rechtsanwaltsordnung in der Fassung dieses Bun
desgesetzes angeführten Anzahl von Mitgliedern 
besteht, ist die Wahl ,dei neuen Mitglieder inner
halb von neun Monaten nach dem Inkrafttreten 
dieses B.undesgesetzes du'rchzuführ.en. Bis zur 
Durchführung dieser Wahl besteht ,der Ausschuß 
aus der bishel1igen Anzahl von Mitgliedern. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Buooesgesetzes 
ist ,der Bundesminister für Justiz betraiUt. 
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